
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/4/28 1Ob316/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1954

Norm

ABGB §1016

Rechtssatz

A o eriert dem B einen Backofen. B bestellt diesen Backofen bei A. A erteilt der Firma C den Auftrag, den Backofen bei

B aufzustellen. C liefert das notwendige Baumaterial ins Haus des B. B quittiert auf dem Lieferschein des C die

Übernahme des Materials. B haftet der Materiallieferfirma C nicht direkt.

Entscheidungstexte

1 Ob 316/54
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